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Editorial

Geschätzte Kundinnen und Kunden,

zu Recht dürfen Sie von uns erwarten, dass wir in den Berufsfeldern, 
in denen wir beratend für Sie tätig sind, auch selbst professionell und 
vorausschauend handeln und mit gutem Beispiel vorangehen. Gerade 
bei der Unternehmensnachfolge, die jeden Unternehmer eines Tages 
beschäftigen wird, ist ein reibungsloser Übergang auf kompetente 
Nachfolger von größter Wichtigkeit. Nur so können Kundenbeziehun-
gen gesichert, Arbeitsplätze erhalten und das Unternehmen erfolg-
reich weiterentwickelt werden.

Auch bei uns ist es an der Zeit, einen Generationenwechsel abzuschließen.  
Im Jahr 1994 habe ich UNICONSULT Ried im Innkreis mit meinem 
damaligen Partner und Freund DDr. Herbert Helml gegründet. Mittler-
weile zählt das Unternehmen mit rund 120 Mitarbeitern an 6 Stand-
orten zu den führenden Beratungsunternehmen in Oberösterreich. 
Auf diesem Weg haben wir zahlreiche Herausforderungen gemeistert 
und Chancen genutzt, um zu wachsen und uns weiterzuentwickeln. 
Wir haben unsere Dienstleistungen ständig ausgebaut, um den sich 
wandelnden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und 
dabei nie unsere Unternehmenswerte aus den Augen verloren. Nach 
intensiver Vorbereitung und Planung, werde ich zum Jahresende als 
Gründungspartner, Geschäftsführer und Gesellschafter aus dem Un-
ternehmen ausscheiden. Mag. Markus Penco und Lukas Schönbauer 
LL.M. werden neben Dr. Alfred Rumpl, Mag. Jörg  Rossdorfer und 
Mag. Roman Simmer mit Anfang 2024 die  UNICONSULT Geschäfts-
führung erweitern. An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen Part-
nern für den professionellen Übergang sehr herzlich bedanken – ich 
kann heute auf ein erfolgreiches Lebenswerk zurückblicken und habe 
die Gewissheit, dass es in guten Händen weitergeführt wird. 

Danken möchte ich allen unseren Mitarbeitern. Ich darf mit Überzeugung 
sagen, dass wir an jedem der Standorte ein großartiges Team haben. 

Ein ganz besonderer Dank gebührt selbstverständlich auch Ihnen, als 
unsere Kunden, die mir über viele Jahre ihr Vertrauen geschenkt und 
dazu beigetragen haben, dieses Unternehmen zu formen und zu stärken. 

Mit der UNICONSULT Corporate Finance GmbH werde ich auch in 
 Zukunft Unternehmer in der professionellen Unternehmensnachfolge 
beraten und begleiten. Ich merke immer häufiger, dass eine Unter-
nehmensübergabe in der Familie oft nicht mehr gelingt, weil unter 
 anderem Kinder nicht mehr in die Fußstapfen ihrer Eltern treten wollen. 
In  solchen Fällen werde ich nach dem optimalen Nachfolger suchen 
und für meine Kunden den Unternehmensverkauf bis zum Abschluss 
 begleiten (zu diesem komplexen Thema schreibe ich gerade ein Buch 
mit dem Titel „So gelingt ein erfolgreicher Unternehmensverkauf“).

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start in das Jahr 2024!

DANKE, Ihr Josef Rumpl

Dr. Josef Rumpl
Geschäftsführender Partner bei UNICONSULT

       Vielen Dank für 
            IHR VERTRAUEN   
in UNICONSULT,  in unsere 
MITARBEITER und in MICH.
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Aufgrund der zahlreichen neuen gesetzlichen Regelungen im Jahr 2022 bzw. 2023 empfiehlt es sich auch heuer wieder rechtzeitig 
vor dem Jahresende einen Steuer-Check vorzunehmen. Sie als Unternehmer (Gesellschafter / Geschäftsführer einer GmbH) sollten 
sich fragen, ob auch wirklich alle Möglichkeiten legaler steuerlicher Gestaltungen genutzt wurden. 

Steuertipps für die GmbH – am 32. Dezember ist es zu spät

Senkung Körperschaftsteuersatz auf  
24 % bzw. 23 %

Das Einkommen der Körperschaften wird mit einem fixen Steuersatz 
besteuert. Im Zuge der Ökosozialen Steuerreform 2022 wurde be-
schlossen, den Körperschaftsteuersatz von 25 % ab dem Jahr 2023 
etappenweise auf 24 % und ab dem Jahr 2024 auf 23 % zu senken.

Bei einem abweichenden Wirtschaftsjahr gelten die 25 % Körper-
schaftsteuer weiterhin für Einkommensteile aus dem Kalenderjahr 
2022 – auch bei späterer Erfassung. Daher wird auch der Steuersatz 
von 24 % auf Einkommensteile aus dem Jahr 2023 anzuwenden sein, 
die jedoch später erfasst werden. Bei der Zuordnung hat der Abgabe-
pflichtige die Wahl, zuzurechnende Einkommensteile aus dem vori-
gen Kalenderjahr entweder pauschal nach Kalendermonaten oder 
exakt durch einen Zwischenabschluss zu ermitteln.

Fremdkapital und Fremdkapitalzinsenabzug

Kapitalgesellschaften haben im Vergleich zu natürlichen Personen den 
steuerlichen Vorteil, dass die Zinsen für das aufgenommene Fremd-
kapital in der Regel ertragsteuerlich abzugsfähig sind, wenn nicht 
eine der speziellen Ausnahmeregelungen zur Anwendung kommt. 
Demgegenüber sind Zinsen für den Erwerb von Kapitalanteilen durch 
natürliche Personen oder Privatstiftungen ertragsteuerlich nicht ab-
zugsfähig. Der Erwerb einer GmbH – Beteiligung sollte nach meiner 
Einschätzung aus der Praxis also bevorzugt „mittelbar“ über eine 
GmbH erfolgen, womit die Abzugsfähigkeit der Zinsen und die Re-
investition der steuerfrei ausgeschütteten Gewinne ermöglicht wird.

Gesellschafter – Verrechnungskonto

Eine verdeckte Gewinnausschüttung liegt insbesondere dann vor, 
wenn die Rückzahlung eines Verrechnungskontos nicht gewollt 
oder wegen Uneinbringlichkeit mangels ausreichender Bonität bzw.  
Sicherheiten von vornherein nicht zu erwarten ist. Bei einer Ver-
schlechterung der Bonität des Gesellschafters sind im Zusammen-
hang mit Verrechnungskonten also Sofortmaßnahmen notwendig.

Besteuerung der Dividenden und  
Beteiligungsverkäufe

Gemäß § 10 Abs. 2 Z 1 KStG sind inländische Dividenden unabhängig 
von der Beteiligungshöhe und von der Beteiligungsdauer steuerfrei 
(auch mittelbar über eine KG oder eine OG). 

VORSICHT
Ausgenommen sind im Kaufvertrag vorbehaltene, aber noch nicht 
beschlossene Dividenden.

Steueroptimierung bei Einlagenrückzahlung 
und Gesellschafterverrechnung

Die (steuerfreie) Einlagenrückzahlung gilt gemäß § 4 Abs. 12 EstG 
als Veräußerung. Das heißt, dass die Einlagenrückzahlung zwar ein 
Veräußerungserlös ist, dieser wird aber mit den Anschaffungskosten 
bzw. Buchwerten der Beteiligung abgestockt – bis auf EUR 0,00 – 
und führt erst im Anschluss zu ertragsteuerlichen Implikationen.

Es empfiehlt sich also zu hinterfragen, welchen Stand das jeweilige 
Einlagenevidenzkonto des Gesellschafters hat, um hier allenfalls nicht 
„unnötig“ die Kapitalertragsteuer zu bezahlen  (prinzipiell Wahlrecht).

Dieser Beitrag soll Ihnen nachfolgend Anregungen geben und wir freu-
en uns auf Ihre Kontaktaufnahme, um detailliert Gestaltungsmöglich-
keiten mit Ihnen zu erarbeiten:

Alineare Aufteilung eines Verkaufserlöses und 
alineare Gewinnausschüttung

Das BFG hat in seiner Entscheidung vom 10.09.2018, 
RV/7101840/20185 unter Verweis auf OGH 6 Ob 143/16x ausgeführt, 
dass bei einer GmbH als Ausfluss der Privatautonomie die alineare 
Gewinnausschüttung zulässig ist, sofern sie

 1.  gesellschaftsvertraglich gedeckt (im Gesellschaftsvertrag 
vorgesehen),

 2.  nicht sittenwidrig (z.B. bei einstimmigem Beschluss) und

 3.  wirtschaftlich begründet

ist.

     Bei einer Verschlechterung 
           der Bonität sind  
SOFORTMASSNAHMEN 
                          notwendig.
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Steuertipps für die GmbH – am 32. Dezember ist es zu spät

Steueroptimale Verlustverwertung und 
deren Grenzen

Verlustvorträge können prinzipiell nur bis zu 75 % der Einkünfte ver-
rechnet werden. Eine 100-%ige Verrechnung ist aber mit folgenden 
Einkünften möglich:

 1. Veräußerungs- und Aufgabegewinne

 2. Sanierungsgewinne

 3. Liquidationsgewinne

 4.  Nachversteuerungen von ins Inland über § 9 KStG oder § 2 Abs. 
8 EstG zugerechneten ausländischen Verlusten.

Im Falle eines Mantelkaufs gehen Verlustvorträge unter – dies gilt 
nicht bei einer Sanierung mit dem Ziel des Erhalts eines wesentlichen 
Teils der Arbeitsplätze.

Einlage von Immobilien in eine GmbH

Die Einlage von Wirtschaftsgütern in eine GmbH (auch Immobilie) ist 
gemäß § 6 Abs. 14 EstG ein Tausch. Der Tausch ist dabei steuer-
pflichtig, z.B. bei Immobilieneinlagen nach Maßgabe des § 30 EStG. 
Die Grunderwerbsteuer beträgt 3,5 % vom Verkehrswert, wenn eine 
auch nur geringfügige Kapitalerhöhung durchgeführt wird. Bei einer 
Einlage ohne Gegenleistung (Buchung gegen Kapitalrücklage) ist 
der Stufentarif anzuwenden – daraus ergibt sich in der Regel ein 
 erhebliches Einsparungspotential. 

Konjunkturstärkungsgesetz 2020

Gemäß § 8 Abs. 1a EstG beträgt die Afa (Immobilien) bei der erst-
maligen Berücksichtigung (höchstens) das dreifache und im dar-
auffolgenden Jahr (höchstens) das zweifache des jeweiligen Pro-
zentsatzes gemäß § 8 Abs. 3 EstG in der Höhe von 2,5 % (bzw. bei 
Wohnraumvermietung 1,5 %) – die Halbjahresregel ist hier generell 
nicht anzuwenden – die Afa bei Immobilien wurde dadurch erheb-
lich attraktiver (7,5 % bzw. 5 % bzw. bei der Wohnraumvermietung  
4,5 % bzw. 3 % in den ersten beiden Jahren).

Senkung der Mindestkörperschaftsteuer 
für GmbH und FlexCo

Derzeit beträgt die Mindest-KöSt für GmbHs in den ersten fünf Jah-
ren des Bestehens EUR 125,– pro vollem Kalendervierteljahr, in den 
nächsten fünf Jahren EUR 250,– pro vollem Kalendervierteljahr. Da-
nach beträgt die MiKö für eine GmbH 5 % des gesetzlichen Mindest-
stammkapitals von EUR 35.000,–, also EUR 1.750,– pro Kalenderjahr. 
Die Mindestkörperschaftsteuer wird unter bestimmten Voraussetzun-
gen ganz oder teilweise auf spätere Schulden an Körperschaftsteuer 
angerechnet.
Durch die Senkung des Mindeststammkapitals auf EUR 10.000,– be-
trägt die Mindeststeuer für eine GmbH und FlexCo künftig generell 
nur noch EUR 125,– pro vollem Kalendervierteljahr. Damit entfällt die 
Erhöhung der Mindestkörperschaftsteuer nach Ablauf von 5 Jahren 
und 10 Jahren.
Die gesetzliche Änderung betreffend der Senkung der Mindestkörper-
schaftsteuer tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 in Kraft. 

Gruppenbesteuerung

Aufgrund der Gruppenbesteuerung kann zwischen Kapitalgesell-
schaften ein Ausgleich von Gewinnen und Verlusten erzielt werden. 
Verluste ausländischer Kapitalgesellschaften können beim österreichi-
schen Gruppenträger berücksichtigt werden.

Mag. Rene Orth
Partner bei UNICONSULT
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Steuerfreie Entnahme von betrieblich genutzten Gebäuden in das Privatvermögen
Der Nationalrat hat am 6. Juli 2023 das Abgabenänderungsgesetz 2023 beschlossen. Durch das AbgÄG 2023 ist es nunmehr möglich, leerstehende 
Betriebsgebäude außerbetrieblich für eigene Wohnzwecke oder zur Vermietung zu nutzen, ohne eine Entnahmebesteuerung auszulösen.

Bisherige Regelung

Bereits seit Einführung der Immobilienertragsteuer ist die Entnahme 
von Grund und Boden aus dem Betriebsvermögen in das Privatver-
mögen zum Buchwert und damit ohne Steuerbelastung möglich. Die 
Entnahme von Gebäuden hatte jedoch zum Teilwert (etwa der Ver-
kehrswert) zu erfolgen. Insbesondere bei Betriebsaufgaben und somit 
der Überführung der Betriebsgebäude in das Privatvermögen mussten 
zum Ende der betrieblichen Tätigkeit teils noch beachtliche Steuer-
nachzahlungen geleistet werden. Eine Ausnahme bestand, wenn das 
Gebäude auch zusätzlich als Hauptwohnsitz verwendet wurde. Bei 
Betrieben mit mehreren Gebäuden galt jedoch diese Regelung nur 
für das bewohnte Gebäude. Bei Betriebsübergaben an Kinder konnte 
diese Befreiung nicht angewendet werden, da es zu keiner Betriebs-
aufgabe kam, sondern der Betrieb fortgeführt wurde. 

Neuregelung

Aufgrund der Entnahme zum Buchwert unterbleibt bei Betriebsgebäuden 
eine Besteuerung der bisher entstandenen stillen Reserven. Zu einer Be-
steuerung der stillen Reserven kommt es künftig erst dann, wenn – wie 
bei allen anderen Grundstücken auch – die bisherigen Betriebsgebäu-
de veräußert werden. Der Steuersatz beträgt in diesen Fällen einheitlich 
30 % Immobilienertragsteuer. Werden die Gebäude nicht veräußert, son-
dern unentgeltlich übertragen, so unterbleibt die Besteuerung der stillen 
Reserven so lange kein Veräußerungsvorgang stattfindet. Bei einer Un-
ternehmensnachfolge kann nun der Übergeber das Grundvermögen 
steuerfrei zurückbehalten und auch eine Vermietung an den Unter-
nehmensnachfolger ist dadurch möglich. 

Weitere Gestaltungsmöglichkeiten ergeben sich im Zusammen-
hang mit Umgründungen. 

Bei einer Einbringung des Betriebes in eine GmbH können die Be-
triebsgebäude zurückbehalten werden und verbleiben somit bei der 
natürlichen Person. In der Folge kann auch in dieser Konstellation das 
Gebäude an die GmbH vermietet werden. Die Entnahme zum Buch-
wert ist zusätzlich als Wahlrecht konzipiert. Bei einer Betriebsaufgabe 
könnte daher auch wie bisher verpflichtend das Gebäude zum höhe-
ren Teilwert entnommen werden. Dies kann vorteilhaft sein, wenn die 
Entnahme zum Teilwert und die daraus resultierende Steuerbelastung 
durch Anwendung des Hälftesteuersatzes reduziert werden kann. 
Bei einer darauffolgenden Vermietung kann man durch den höhe-
ren Entnahmewert auch eine höhere Abschreibung geltend machen. 
Bei einer geplanten Veräußerung des Gebäudes (ImmoEst 30 %) wird 
auch die Entnahme zum Teilwert und die Besteuerung mit dem Hälfte-
steuersatz (25 % – 27,5 % Est) regelmäßig günstiger sein.

Die steuerfreie Überführung von Betriebsgebäuden ins Privatver-
mögen gilt erstmalig für Entnahmen und Betriebsaufgaben, die nach 
dem 30.06.2023 erfolgen. Sowohl bei geplanten Betriebsübergaben 
als auch  Betriebsaufgaben und bei Umgründungen ist die jeweilige 
individuelle Situation maßgeblich und sollte sorgfältig analysiert wer-
den, um die steuerschonenste Variante auswählen zu können. 

Wir unterstützen Sie hierbei natürlich gerne. 

  Entnahmen von Betriebsgebäuden  
       können STEUERFREI 
                   durchgeführt werden.

Mag. Markus Penco
Partner bei UNICONSULT

Abgabenänderungsgesetz 2023
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Abgabenänderungsgesetz 2023
Die UNICONSULT Unternehmensberatung steht für eine vollumfängliche betriebswirtschaftliche Betreuung  Ihres Unternehmens.  
In jeder Phase Ihres Unternehmertums stehen wir als Partner auf Augenhöhe an Ihrer  Seite. Wir analysieren Ihre Geschäftsprozesse, 
Finanzen und Ressourcen um maßgeschneiderte Lösungen für Ihre  individuellen Herausforderungen zu entwickeln. Wir gestalten Ihre 
Prozesse effizient, steigern die Rentabilität in Ihrem  Unternehmen und helfen Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Unternehmensberatung
Gemeinsam zu mehr Erfolg für Ihr Unternehmen

LEISTUNGSBEREICHE

Planungsrechnung
Steigern Sie Ihren unternehmerischen Erfolg nachhaltig auf Basis 
einer gezielten Zukunftsplanung. Wir unterstützen Sie dabei mit einer 
individuellen Plan-Gewinn- und Verlustrechnung sowie Plan-Bilanz 
und Cash-Flow-Planung.

Soll-Ist-Vergleich
Mit einem monatlichen, quartalsweisen oder halbjährlichen Soll-Ist-
Vergleich inkl. Abweichungsanalyse,   Kennzahlen und der Ausarbei-
tung von Maßnahmen setzen Sie mit unserer Hilfe zeitgerecht die 
richtigen Schritte in Ihrem Unternehmen.

Investitionsplanung
Bei Investitionsvorhaben erarbeiten wir Ihnen ein ganzheitliches Kon-
zept und veranschaulichen Ihnen dabei  deren  Auswirkungen auf Ihr 
Unternehmen. Wir unterstützen Sie bei Investitionsentscheidungen 
und arbeiten mögliche  Alternativen aus. 

Finanzierungsberatung
Sparen Sie wertvolle Zeit und Geld indem Sie uns (auf Wunsch) die 
gesamte Abwicklung mit Ihrer Bank überlassen. Wir begleiten Ihr Fi-
nanzierungsvorhaben vom ersten bis zum letzten Tag. 

Unternehmensanalyse
Nur durch gezielte Maßnahmen können sowohl Rentabilität als auch 
Liquidität in Ihrem Unternehmen gesteigert werden. Wir analysieren 
Ihre betriebswirtschaftlichen Prozesse und arbeiten maßgeschneiderte 
Lösungen aus.

Förderberatung
Oftmals bleibt die Möglichkeit zur Beantragung von Fördermittel 
ungenutzt. Ob Bundes- und Landesförderungen, Förderkredite oder 
sonstige Zuschüsse – wir beraten Sie über Ihre Möglichkeiten und 
navigieren Sie durch den Förderungsdschungel.

Thomas Gumpoltsberger  
Unternehmensberatung, Controlling

M  thomas.gumpoltsberger@uniconsult.at
T   +43 5 0885 550

Norbert Kasbauer 
Unternehmensberatung, Controlling

M  norbert.kasbauer@uniconsult.at
T   +43 5 0885 650

Ihre Ansprechpartner in der 
Unternehmensberatung bei 
UNICONSULT

Gerne sind wir Ihr Partner in der Zusammenarbeit mit Banken. Profitieren Sie hier von unserem breiten Netzwerk. Verlassen Sie sich 
auf unser Fachwissen, um Ihre Unternehmensplanung auf das nächste Level zu heben und Ihren Erfolg langfristig zu sichern.
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Was gibt es Neues
in den UNICONSULT Kanzleien?

      Herzlich willkommen bei UNICONSULT 
            und herzlichen Glückwunsch zu den 
           JUBILÄEN und ERFOLGEN!

Neue Mitarbeiter

 Ried i. I.: Chiara Hofinger als Personalverrechnerin

 Ried i. I.: Jana Schachner als Personalverrechnerin

 Ried i. I.: Marina Sandrk als Bilanzbuchhalterin

 Ried i. I.:  Selina Reidinger als Buchhalterin

 Ried i. I.: Katharina Sommereder BSc als Consultant

 Schärding:  Lisa Hingsamer als Buchhalterin

 Braunau: Nikola Ortner als Buchhalterin

 Linz: Dipl. Kffr. (FH) Diana Linke als Consultant

 Vöcklabruck: Emina Alagic im Front- & Back-Office

 Vöcklabruck: Vanesa Ukshini als Buchhalterin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gratulationen

 Ried i. I.:  Tanja Finkenzeller hat die Personalverrechnungs-Akademie mit  
sehr gutem Erfolg bestanden.

 Ried i. I.:  Jana Badegruber hat die Prüfung Assistenz der Personalverrech-
nung (Payroll Assistant) mit Erfolg bestanden.

 Ried i. I.:  Thomas Gumpoltsberger hat die Bilanzbuchhalterprüfung mit 
gutem Erfolg bestanden.

11

12

13

Firmenjubiläum 15 Jahre

 Schärding.: Manuela Fasching

 Ried i. I.: Tanja Hartl

14

15

1

77

1313
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Was gibt es Neues
in den UNICONSULT Kanzleien?
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Was gibt es Neues
in den UNICONSULT Kanzleien?

UNICONSULT Ferienbetreuung

In Kooperation mit der Raiffeisenbank Ried konnten wir unseren Mitarbei-
tern auch in diesem Jahr wieder eine 3-wöchige Ferienbetreuung für die 
UNICONSULT Minis am Standort Ried anbieten. Durch die gute Zusam-
menarbeit mit dem Verein Tagesmütter und der Unterstützung von Bür-
germeister Bernhard Zwielehner konnte das Projekt auf die Beine gestellt 
werden und es freut uns sehr, dass das Angebot so viel Anklang fand. 

Als kleine Überraschung durften sich die UNICONSULT-Minis bei 
 einem Besuch durch unseren Geschäftsführer Mag. Jörg  Rossdorfer 
sowie den Geschäftsleitern der Raiffeisenbank Ried über ein  
UNICONSULT-Malbuch freuen. 

Workshop für unsere jungen Mitarbeiter

Wie jedes Jahr fand auch heuer wieder im Zuge der UNICONSULT Aka-
demie eine interne Schulung für unsere „jungen und neuen“ Mitarbeiter 
statt. Themenschwerpunkt war dabei die professionelle und sichere Kom-
munikation in der Kanzlei. Durch die interaktive Gestaltung der Schulung 
wurden die Inhalte nicht nur theoretisch behandelt sondern in Form von 
zahlreichen Übungen auch gleich praktisch angewandt und geübt –  
natürlich kam dabei auch der Spaß keinesfalls zu kurz. 

Erste Hilfe Kurs

Im vergangenen Sommer veranstalteten wir gemeinsam mit dem Roten 
Kreuz Ried im Innkreis einen 8-stündigen Erste-Hilfe-Auffrischungskurs 
für unsere Mitarbeiter. Dabei wurden lebensrettende Maßnahmen in 
anschaulicher Weise vermittelt und geübt, um im Ernstfall durch mit-
menschliches Verhalten Leben retten zu können. Vom Absichern einer 
Unfallstelle über die richtige Wundversorgung bis hin zur Wiederbele-
bung durch Herzdruckmassage sowie dem richtigen Umgang mit dem 
halbautomatischen Defibrilator wurden sämtliche Inhalte sowohl theore-
tisch als auch praktisch ausführlich behandelt.
Vielen Dank an das Rote Kreuz Ried im Innkreis für die Gestaltung des 
interessanten Kurses.
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UNICONSULT Sommerfest 2023 – Heute machst du frei!

Mit unserem jährlichen Sommerfest starteten wir heuer am UNICONSULT Standort Peuerbach in 
den Sommer. Neben wichtigen Neuigkeiten aus dem Unternehmen lag dabei im offiziellen Teil des 
Festes der Fokus besonders auf den Benefits, von denen die UNICONSULT Mitarbeiter profitieren. 
Zu Mittag verwöhnte uns Martin CHRISTIAN vom Gasthaus Mariandl in Waizenkirchen mit Köstlich-
keiten vom Grill bevor es nachmittags zum Wastlbauer Mostheurigen weiter ging. Dort angekom-
men, erwartete uns neben dem herzlichen Empfang alles, was zu einem Sommerfest dazugehört –  
bei Nagelstöcken, Sommerspielen, Beachbar und Musik kam richtiges „summerfeeling“ auf.  Ein 
besonderes Highlight war, dass seitens der UNICONSULT-Geschäftsleitung – in Form eines lusti-
gen Quizspieles – insgesamt 17 Urlaubstage an die Mitarbeiter verschenkt wurden. 

      Als Zeichen der WERTSCHÄTZUNG 
            wurden im Zuge eines Gewinnspieles 
           17 URLAUBSTAGE verschenkt.
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        VIELEN DANK 
     unseren MITARBEITERN,
              unseren KUNDEN     
     und der STADT BRAUNAU für    
  die UNTERSTÜTZUNG 
            bei unserem UMZUG 
       von Uttendorf / Helpfau 
                  nach BRAUNAU.

Was gibt es Neues
in den UNICONSULT Kanzleien?

Eröffnungsfeier UNICONSULT Kanzlei Braunau

Im Oktober wurde unser neues Büro in Braunau (Stadtplatz 9) offiziell 
eröffnet. Die Feierlichkeiten fanden im Veranstaltungszentrum Braunau 
statt. Lukas Schönbauer LL.M. und Mag. Sandra Hangöbl begrüßten die 
Gäste und bedankten sich sehr herzlich bei allen, die den reibungslosen 
Umzug der Kanzlei von Uttendorf / Helpfau nach Braunau möglich ge-
macht haben. Ein großes „DANKE“ für den guten Empfang wurde auch 
der Stadt Braunau ausgesprochen. 

Der Stiftskeller Mattsee verwöhnte die Gäste mit kulinarischen Köstlich-
keiten und auch die Möglichkeit zum „Netzwerken“ wurde intensiv ge-
nutzt. Ein weiteres Highlight im Abendprogramm war der Vortrag von 
Dipl. Mentaltrainer Bernhard Straif mit dem Thema „Mit mehr Gelassen-
heit zum Erfolg“. Der Vortrag gab wichtige Tipps zum Umgang mit Stress 
und wie einflussreich die Themen Wertschätzung und Gelassenheit sind. 
Das gesamte UNICONSULT-Team freut sich darauf, lokale Unternehmen 
bei ihren Herausforderungen und Chancen zu unterstützen und eine part-
nerschaftliche Beziehung aufzubauen.

        FOTORÜCKBLICK Eröffnungsfeier Kanzlei Braunau



UNICONSULT  I  13 

Daten & Fakten zur Studie

Auf Basis einer umfassenden Metastudie überführt LEADING EM-
PLOYER eine Vielzahl an Daten, Feedbacks und Themen in eine 
ganzheitliche Betrachtung. Mit über 700.000 Daten aus mehr als 
200 globalen Quellen ist die Studie in ihrer Art die ganzheitlichste 
Untersuchung in Sachen Arbeitgeberqualität. Mehr als 40.000 Un-
ternehmen aus sämtlichen Branchen und Regionen Österreichs wer-
den dabei unter die Lupe genommen und hinsichtlich spezifischer 
Themenbereiche bewertet. 

Untersuchte Studienbereiche umfassen dabei:
• Vielfalt, Inklusion & Gleichstellung
• Corporate Social Responsibility
• Youngsters
• Attraktivität
• Zufriedenheit
• Flexibilität für Familie
• Gesundheit
• Talentkommunikation uvm.

 Leading Employer 2023
Wir sind zum 3. Mal in Folge ausgezeichnet
Bereits zum 3. Mal in Folge wurde UNICONSULT auch heuer wieder mit dem Zertifikat „Leading Employer 2023“ 
ausgezeichnet. Damit zählen wir zu den Top 1 % der besten Arbeitgeber in Österreich. Die Auszeichnung bestärkt uns
in unserem Leitsatz, gemeinsam mit unseren Mitarbeitern weiter zu wachsen und dass das Engagement um unsere
Mitarbeiter auch nach außen hin wahrgenommen wird. 
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Friedrich Wick, MBA   I   Ing. Patrick Pammer
PREDUCTIV Digital Services GmbH

In einer Zeit, in der sich die digitale Landschaft ständig weiterentwickelt, hat die Europäische Union die NIS2-Richtlinie ins Leben ge-
rufen, um einen höheren Standard für die Cybersicherheit zu setzen. Dabei geht es nicht nur darum, höhere Sicherheitsstandards zu 
etablieren, sondern auch darum, eine Kultur der Cyberresilienz und des kontinuierlichen Lernens zu fördern.

 Ein Muss für Ihre Cybersicherheit
Die NIS2-Richtlinie und das Notfallhandbuch 

Die Bedeutung der NIS2-Richtlinie

Die NIS2-Richtlinie steht für Netz- und Informationssystemsicherheit 
und ist eine Fortsetzung der ersten NIS-Richtlinie. Ihr Ziel ist es, die 
Widerstandsfähigkeit von Unternehmen gegenüber Cyberangriffen zu 
stärken. Hierzu fordert sie eine transparentere Berichterstattung und 
eine engere Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden.

Das Notfallhandbuch im Kontext 
der NIS2-Richtlinie

Ein Schlüsselelement der NIS2-Richtlinie ist die Fortführung des Be-
triebs im Krisenfall, wofür ein Notfallhandbuch essenziell ist. Als 
reaktives Business-Continuity-Management-System bietet es Unter-
nehmen einen strukturierten Plan, wie sie während und nach einem 
Sicherheitsvorfall agieren können. Das beinhaltet den Aufbau eines 
Notfallteams, spezifische Handlungsempfehlungen und Leitfäden für 
die Reaktionen auf einen Cyberangriff.

Mitarbeiterschulung als Kernelement

Ein weiteres bedeutendes Element der NIS2-Richtlinie ist die Schulung 
und Sensibilisierung der Mitarbeiter. Denn häufig sind es menschliche 
Fehler, die Sicherheitslücken verursachen oder vergrößern. Durch den Ein-
satz von Phishing-Simulationen und automatisierten Security Awareness 
Trainings wird direkt bei den Menschen angesetzt. Mit Hilfe von Video-
schulungen werden Mitarbeiter auf potenzielle Gefahren hingewiesen 
und darüber aufgeklärt, wie sie diese erkennen und vermeiden können.

Ein ganzheitlicher Ansatz

Um den vielschichtigen Herausforderungen der NIS2-Richtlinie gerecht 
zu werden, bietet PREDUCTIV einen gesamtheitlichen 360-Grad-Blick. 

Schlussfolgerung

Die NIS2-Richtlinie und das Notfallhandbuch sind nicht nur rechtliche 
Anforderungen, sondern bieten Unternehmen auch die Möglichkeit, 
ihre IT-Sicherheitsstrategien zu stärken und zu optimieren. In einer 
immer stärker vernetzten Welt ist es essenziell, auf unvorhergesehene 
Sicherheitsvorfälle vorbereitet zu sein und eine robuste Strategie zur 
Bewältigung solcher Vorfälle zu haben.

  

KERNBRANCHEN   Energie, Verkehr, Bankwesen, Gesundheitswesen, 
Trinkwasserversorgung, digitale Infrastruktur.

 DIGITALE DIENSTANBIETER    Cloud-Computing-Dienste, Online-Suchma-
schinen und andere wesentliche digitale Dienste.

 ZULIEFERER   Unternehmen, die Dienstleistungen oder Produkte für die 
oben genannten Branchen bereitstellen, können indirekt betroffen sein. 
Dies gilt unabhängig von der Größe des Zulieferers.

 UNTERNEHMENSGRÖSSE    Unternehmen ab 50 Mitarbeitern können un-
mittelbar betroffen sein. Jedoch können auch kleinere Unternehmen indirekt 
betroffen sein, wenn sie Zulieferer oder Partner von Hauptakteuren sind.

 SANKTIONEN    Bei Nichteinhaltung drohen Strafen, die bis zu 10 Millio-
nen Euro oder 2 % des weltweiten Jahresumsatzes betragen können.

 UMSETZUNGSZEITRAUM   Die NIS2-Richtlinie wird voraussichtlich bis 
zum 17. Oktober 2024 in nationales Recht in Österreich umgesetzt sein.

Fakten-Box: Betroffene der NIS2-Richtlinie

Dabei wird die IT-Sicherheit nicht isoliert betrachtet, sondern als integ-
raler Bestandteil einer Unternehmensstrategie. Mit einer Kombination 
aus jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich IKS und Risikomanagement 
und spezialisiertem Wissen in den Bereichen IT-Sicherheit & Daten-
schutz stellen sie sicher, dass Unternehmen optimal aufgestellt sind.



UNICONSULT  I  15 

Mag. Isabella Roßdorfer
Standortmanagerin UNICONSULT Linz

In unserer Reihe „This is“ möchten wir Ihnen in dieser Ausgabe unsere Standortmanagerin von UNICONSULT in Linz,  
Frau Mag. Isabella Roßdorfer, auch einmal von einer „privateren“ Seite vorstellen und haben sie zum Interview getroffen:

 This is ...
Mag. Isabella Roßdorfer

Wie sieht die Steuerberaterkanzlei
der Zukunft aus?
Die Steuerberaterkanzlei der Zukunft wird ver-
mutlich eine Verschmelzung von Digitalisierung/
Technologie und menschlicher Expertise sein. Der 
Einsatz von künstlicher Intelligenz wird automati-
sierte Prozesse übernehmen können und unseren 
Kunden einen besseren Einblick in ihre finanziel-
len Situationen ermöglichen. Unsere Aufgaben 
werden in der Kontrolle der KIs und weiterhin 
bzw. noch viel verstärkter in der fachlichen, 
steuerlichen und strategischen Beratung liegen. 
Meiner Meinung nach wird die Einhaltung der 
Steuergesetze und ethischer Standards nach wie 
vor von großer und wesentlicher Bedeutung sein.

Was wünschen Sie sich für die  
Zukunft?
Ich wünsche mir für die Zukunft, dass das 
„WIR sind UNICONSULT“ weiterhin im Vorder-
grund steht. Das ist ein wichtiger Grund, damit 
wir Mitarbeiter mit viel Motivation und Freude 
in die Arbeit gehen und wir somit gemeinsam 
für unsere Kunden „Erfolgreich Bilanz ziehen 
können.“

Wie würden Ihre Kollegen Sie be-
schreiben?
Sehr schwierige Frage – ich habe sie noch nie ge-
fragt ;-) Aber ich denke, sie würden mich als ehr-
geizige, hilfsbereite und kommunikative Person 
beschreiben, die nach ihrem ersten Kaffee am 
Morgen gut gelaunt im Büro sitzt und arbeitet.

Sie sind angehende Steuerbera-
terin und Standortmanagerin von  
UNICONSULT in Linz. 
Wie kam es dazu?
Bereits bei meinem Bewerbungsgespräch mit 
Herrn Mag. Simmer haben wir über etwaige 
Entwicklungsmöglichkeiten gesprochen. Durch 
die örtliche bzw. berufliche Veränderung der 
damaligen Standortleitung wurde ich dann letz-
tes Jahr gefragt, ob ich mir vorstellen kann, ge-
meinsam mit der  Geschäftsleitung mehr Verant-
wortung in Linz zu übernehmen. Ich habe mich 
aus dem Bauch heraus dafür entschieden und 
bin den Geschäftsführern sehr dankbar für die-
se großartige Chance und schöne Aufgabe. Ich 
lerne sehr viel von ihnen und sie unterstützen 
mich bestens in dieser spannenden Funktion. 

Aktuell sind Sie mitten in der 
Ausbildung zur Steuerberaterin. 
Wollten Sie schon immer Steuerbe-
raterin werden – Was war Ihr erster 
Berufswunsch?
Indirekt ja, da ich schon immer ein großes Vor-
bild hatte. Mir hat das Fach  Rechnungswesen 
in der Handelsakademie immer sehr viel Spaß 
gemacht und deshalb habe ich nach der Matura 
an der Johannes-Kepler-Universität in Linz Wirt-
schaftswissenschaften mit den Spezialisierun-
gen „Betriebliche Steuerlehre und Controlling“ 
zu studieren begonnen und abgeschlossen. 

Da mein Bruder Partner und Geschäftsführer 
bei UNICONSULT ist, war eine andere Kanzlei 
für mich immer ausgeschlossen. Die Balance 
zwischen Familie und Beruf zu finden, habe 
ich mir persönlich nach meinem Studium nicht 
zugetraut, sodass ich zuerst ein paar Jahre im 
Konzernrechnungswesen einer Bank und da-
nach noch ein paar Jahre im politischen Bereich 
tätig war. Mittlerweile arbeite ich schon das 
zweite Jahr bei UNICONSULT. Meine „Beden-
ken“ waren umsonst und ich kann jetzt definitiv 
sagen, dass ich in meinem „Traumjob“ ange-
kommen bin. 

Nach einem anstrengenden Arbeits-
tag entspanne ich am besten
… an der frischen Luft bei einem Spaziergang, bei 
einem Afterwork-Treffen mit Freunden oder Fami-
lie oder natürlich mit meinen Lernunterlagen für 
die nächste Steuerberatungsprüfung. 

Was macht ein erfolgreiches 
Unternehmen aus?
Ein erfolgreiches Unternehmen zeichnet sich für 
mich durch eine klare Vision, effiziente Ressour-
cennutzung und starke Führungskräfte aus, die 
ihre Mitarbeiter motivieren und weiterentwi-
ckeln, um somit langfristig Erfolge zu sichern. 
Ergänzend dazu ist eine hohe Kundenzufrieden-
heit von entscheidender Bedeutung. Nur wer 
die Bedürfnisse und Anliegen der Kunden hört 
bzw. vorab erkennt und proaktiv reagiert, kann 
langfristig gute Beziehungen aufbauen.

Was bedeutet „Erfolg“ für Sie?
Erfolg bedeutet für mich das Erreichen meiner 
persönlichen Ziele, jedoch nicht auf Kosten 
anderer. Erfolg beinhaltet für mich auch zwi-
schenmenschliche Beziehungen, die Fähigkei-
ten anderen zu helfen und somit einen positiven 
Einfluss auf das Unternehmen auszuüben. 



www.uniconsult.at
Die Steuer- und Wirtschaftsexperten für den Mittelstand.
Steuerberatung  I  Unternehmensberatung  I  Digital Business

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen. 
Teilen Sie mit uns eine Leidenschaft! Gemeinsam Werte schaffen. 

Was unser nachhaltiges Beratungskonzept für Sie ganz 
persönlich leisten kann, erfahren Sie am besten

 bei einem Gespräch in aller Ruhe.

Es könnte der Beginn einer erfolgreichen Partnerschaft sein. 
Ihr Wohlergehen und die Kompetenz unserer Mitarbeiter

sind die Grundlage unseres Erfolges.

Mehr Information zum Angebotsspektrum & aktuelle News erhalten Sie online unter www.uniconsult.at.
Intelligente Lösungen für ein perfekts Zusammenspiel –  

unsere Devise für Ihren Erfolg auf dem nationalen wie auch internationalen Markt.
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